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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 14.398/2-111/3/85 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Sachbearbeiter: Dr. WIT 
Tel. 6620/2369 

'(C"�,,,,;,,;, . 
I, " " " .!. 

----------------__ __ _ ______ __ -c:,::/� 9_I 

Demokratisierung des Verwaltungsverfahrens; 
Begutachtung von Gesetzesentwürfen 
(Bürgerbeteiligungsverfahren) 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 

der Anlage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem vom Bundes

kanzleramt - Verfassungsdienst mit Schreiben vom 17. Juli 1985, 

Zl. 602.960/21-V/1/85, dem Begutachtungsverfahren zugeführten Ent

würfen einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz, eines Bundesge

setzes über die Auskunftspflicht der öffentlichen Ämter sowie eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 

geändert werden soll. 

Beilage 

F.d.R.d.A. : 

'\\��Qvw� 

Wien, am 24. September 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. RONOVSKY 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Sachbearbeiter: Dr. WIT __ 

Tel. 6620/2369 

Zl. 14.398/2-III/3/85 

An das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 W IE N 

Demokratisierung des Verwaltungsverfahrens; 
Begutachtung von Gesetzesentwürfen 
(Bürgerbeteiligungsverfahren) 
Zu Zl. 602.960/21-V/1/85 

-

Das Bundesministerium für Unterrich�, Kunst und Sport nimmt zu den 
Entwürfen einer B-VG-Novelle, eines Bundesgesetzes über die Aus

kunftspflicht der öffentlichen Ämter und einer AVG-Novelle wie folgt 
Stellung: 

1. Bundesgesetz über die Auskunftspflicht der öffentlichen Ämter 

Gegen dieses Bundesgesetz bestehen aus Sicht des ho. Ressortstand
punktes keine Bedenken. 

2. Novelle des Bundes-Verfassungsgesetzes: 

Gegen diesen Gesetzesentwurf bestehen nach ho. Ressortsicht keine 
, .  , .  

grundsätzlichen Bedenken. 
• Ll • i: 1� � -1 ", " ,� ,. 1"" .:, I � .; 

Zur in Aussicht genommenen Novellieru�g des Art. 20 Abs. 3 1. Satz 
B-VG wäre jedoch anzumerk� �, daß auch das Bundesministerium für 
Unterricht, Kun�t und Sport, eine gewisse Locker�ng der Amtsver
schwiegenheit begrüßt, zumal, wie in den Erläuterungen zum Entwurf 
des BKA ausgeführt, die behördliche Auskunftspflicht ohnehin ihre 
Grenze in der Amtsverschwiegenheit findet. Insoweit bringt eine ver-

, --

fassungsgesetzliche Aufz�hlung jener'Intere�sen einer Gebietskörper
schaft ; die die Wahrung der Amtsverschwiegenheit gebieten, "eine 
Klarsteilung. Trotzdem scheint die Wendung "G�heimhaltung im 
Interesse der Vorbereitung einer Entscheidung " etwas zu weit gefaßt 
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zu sein und könnte in der Praxis, gerade im Spannung. feld 
·
zul 

Parteirecht der Akteneinsicht, Auslegungsschwierigkeiten mit sich 
bringen. Eine nähere Präzisierung dieser Wendung zumindest durch die 
Erläuternden Bemerkungen wäre wünschenswert. 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport teilt auch die 
Rechtsmeinung des Bundeskanzleramtes, daß eine inhaltliche Oberein
stimmung zwischen der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit und dem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Datenschutz 
(§ 1 Datenschutzgesetz) herzustellen wäre. Trotzdem erhebt sich die 
Frage, ob der bisher ausdrücklich im B-VG (Art. 20 Abs. 3) enthal
tene durch die Amtsverschwiegenheit garantierte Schutz der "Partei 
im weitesten Sinn" aufgegeben werden soll, wie dies der Entwurf vor
sieht. Der Entwurf stellt dem Interesse einer Gebietskörperschaft 
auf Wahrung der Amtsverschwiegenheit als Interessengegensatz die 
Wahrung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Daten
schutz gegenüber. Nachdem im letzteren Bereich der durch das DSG ge
schützte Personenkreis, wohl im Hinblick auf § 1 des Datenschutzge
setzes, nicht abgegrenzt wird, bzw. werden kann, könnten in ein
zelnen Fällen die Interessen einer Partei an einer Auskunfterteilung 

. -

(auch an der Akteneinsicht) mit den Interessen eines Dritten (mit 
einem Verwaltungsverfahren überhaupt nicht in Zusammenhang·,stehen
den) in Kollision geraten. 

3. Novelle des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes: 

a) Zur Frage der Beseitigung der Geld- und Haftstrafen als 
Ordnungsstrafen 

Die Beseitigung der Geldstrafe und der Haftstrafe als Ordnungsstrafe 
mit der Begründung, daß eine bürgernahe Verwaltung auf das de� Bild 
der Obrigkeitsverwaltung entsprechende Instrument der' Ordnungsstrafe 
verzichten könne, wird begrüßt. Die im § 34 AVG verbleibenden 
sitzungspolizeilichen Maßnahmen genügen, um die ungestörte Durch
führung von Amtshandlungen zu gewährleisten. Wenn Jedoch die Ord
nungsstrafen in Form von Geldstrafen im AVG beseitigt werden, wäre 
au�h § 36 1. Saiz AVG zu ändern, da dieser,anord��� �,d�� .. Ordnungs
und Mutwillensstrafen jener Gebietskörperschaft zufließen, die den 
Aufwand der Behörde zu tragen hat. Jedenfalls wäre auch § 49 Abs. 5 
letzter Halbsatz AVG (Maßnahmen bei .. Aussageverweigerung eines Zeu
gen) an die neue Rechtslage anzupassen, da er offensichtlich von der 
Verhängung einer Geld- bzw .. Haftstrafe .. als Ordnungsmaßnahme aus
geht. Desgleichen wären die wohl in größerer Zahl vorhandenen 
Rechtsvorschriften des Bundes, die solche Ordnungsmaßnahmen beinhal
ten, schon aus GrÜnden.des Gleichh�itssatzes, in diese Richtung hin 
zu novellieren. 
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b) Zur Frage de;�argerbeteiligungsverfahrens 

Mit Schreiben d�� Her�n B��desminist��� rar Unt���icht,'Xti�st und 
Sport 'an

'
iIerrn 'S

'
taats'sek

:
retär' Löschnak vom 3. J�if 19a'5 

'wurde be-
, j' ' r  ' , . •  . .:' "� -.\ 1,' , . - _ . . ... . � !, ,- - : ' . '"'0 � . ,

". , ,' 
• ; • 4.: ' reits dargelegt� daß ein Bargerbeteiligungsverfah�en aufgrund des . •• r ·  r · ·· . . _ .� 

AVG' grurn'dsätzli�hho far) den ho'. Ressortb'ereich �icht fa'r n'ot;t,encÜg er-
.. . '. -' . ; .  \ r � _. ': ' . ' ! ! : .. , ," '. ,t:";- � ..  

. 

achtet wird, da einerseits keine B"ewil'ligungen mit Umwel'taus;" 
wirkungen erteilt werden, andererseits eine, Vielzahl von schu�recht-, 

(" : .' �"'�" �" " ;' ,.' -:('� .-::' i r;� -· ·\ '· " " �� �" ! "'- ,,--, ' I" ':"'1 ' �' :' !� . .  - -::--(; . r� '.:- i� .� +j , ' " " lichen Be'stimmungen ' Elemente der' direkten Demokratie bereits mit 
• , , ;.. : r � c, :. r' .- . ': . .. .- , - ; • .  ; . .  ' ''', t:: � � ,  ; I �" ," ,. ! � (_ - -

großem Erfolg in die Schu�v�rw�ltung integrie�t ba��n: Ah�'die�em 
, '. :-" . rr'::-"l (-, r--< q'" ., ." i .<.> .; .�� ::,,\ --' t.:.. '-" : .-•• �--:� . -

.,,<> , ..... -� ";'r':,,'''''J ·� '(r.::.:. ·  .. �· ·:""!:::· , Grund weräen' ho.' Ressortinteressen durch die ' Sc'11affung� eines Bürger-
beteiligungsverfahrens nicht unmittelbar berahrt, daher bestehen 

. ' : .' :' .:,'. '- .!f·'.� ,-.",;' (' :;:;':':'1.:- -, '-' :":; \�' � �;" '. �_ .:j'�� " >l.li.::=: .- C\rf;,�l �j':j.�' '.:. 
gegen diesen Gesetzesentwurf g�undsatzlich keine Bedenken • 

.' ,: ' • • •  ', '" . :' - _ . : . . . • r./ ' ,; ( '- • 'f " , • •  r "  f 

: r: -' -' Da'd'�i- ;EYhb'au "'d��bk"ratrs'bh,�rpJ E'i�'�en'{�"l-;in' eilric� �!��i,'���'ti(�g{�\.-[��}�hi-�n 
. � . c:�rj' �, '1 '·· '- " =:,;: .• " , .� .. ,. :" .� -'. (, . " .-. � . .. -, ...:\: .: .... � .; r:·, - , ";nr:-' r- ; .  

einen' "bedeutsamen Schritt in der österreich ischen Rech'tsentwicklung 
. ) _ '-. .:.; � I;'� "'� _ :  .:,�: f -.:� � • •  :- � r:; ,::, - � , . r. �. �. (:' '' '. :1"; ':.. :'" W '.:'-j: .'::',,=�:'{ ("!';::'.;"".'''1::'" f -->  
darstellt, . er�aubt sich das Biindeslliini"�terTum füf Unterricht, . K�nst 

) ..... r r- � - • i "... .J t .... "..;. . , (: f ..... .- • .  ("I : .. , .... , � \' . (f 'j : , . .  ', '_. . , "j .:.- i . : '  
.- und" Sport- jedoch' 'folgende Anme'rkungen zu dem 'vorliegenden Entwurf' zu 

.:. ,', 

e
'
rs

'
t��t

l-�'n:
,;"Si'''c, "" C' ;:.:,c, r.r.:-o :0,: ,' . "',. n :i> ',:',"C .C:, ,"' '', 

. ', .. ,� " ' 

Die Kunä'machungen im Zusammenhang mit dem Bürgerbe;t'e:ili
'
gu'ngSver

'
fah

ren k5nnten auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgen. _ 

! -=- c (: ;-, F. r -., ""'I � l. :: - r r-- '. ,,> -t :.:' :.:: I " � i ·' r< C) h: r ·  ' '� .�� ',r i' r �': r�'" h. ".' � ;-! � �-4"" i Q ,1 '1 ,::; i:'; 
Der' Kr'els de'r Ber'echt igten ,O>di'e eine Stellungnahme' abgeben 'dürfen, 
erscheint zu 'en'g�; ���zog��,"d�' 

eine B'et'r:oifenh�it��'n
'�'

mwetrr'�fe��nten 
Vorhaben auch aber den Bereich mehrer politischer Bezirke hinaus ge-
gebe:n�se'in kanll'."�: 

; :� I ; . ' ,-: '; I�� :1 9"� .
: '-' �,' 

! " _�"'t '"i 0-: .. ' t:: ;.� c .. ... : 1 
-

" !:") 4 ,.  f '  .... . , .' ,' "'' '' " :.' ,� :, "': - n "- f1:: ..... . i .. -. �r\ ; .. � ," 1 

Da, wie' dem Entwurf des Bundeskanzleramtes zu entnehmen ist ," bei der 
Abgrenzung des zur Stellungnahme berechtigten Personenkre"ises': be� 
reits regional ins�itutionalisierten bzw. ad hoc entstehenden 

.J, .�� • • • 

Interessengemeinschaften ,glei'chermaße-n, Pr iorit-ä-t- --eingeräumt- -wi-rd, 
könnte auch bereits bestehenden überregionalen Umweltschutz
grupp-i"erhnge'� (Vet-einen) , de:ren Mitglieder n'lcht' 'i"n' der' 'Wä

'hier-
:' " f, - , ' " , , ' < , , ' " " , " . '  

evidenz d'es betrof'fenen politischen Bezirkes aufscheinen, ein Recht 
r' � ... . ... . � J-

'
" -'.f1'"' '- · .: . ) : '.' . ' . •  , " ::--;r� .: •.• . .  ' (", , ' - . ,:,., .:; • .  _ ,-� ,. ' .' 

. auf' Stellungnahnie . ei"�geräumt werd,en. Uin das Verfahren durch eine 
j,,!,?,"'�' __ --:Tr .?\ .J, < ·' ,.� .,� "": ; !. r .� ..,� : -- . " '-,-, r���:i ·!(.�·'f�":�:·" "" ) ·,," �i 'I ,� ' 
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Hinzuziehung eines zu großen Kreises an Perso.nen nicht zu belasten, 
wären z.B. nur jene der genannten Vereine zuzulas�e�, die eine 
bestimmte Mitgliederzahl nachweisen können. Diese könnte 
entsprechend hoch angesetzt werden, .womit nur die von einer größeren 
Zahl der Bevölkerung unterstiltzten Vereine am Verfahren teilnehmen 
dOrft�n. DLese wären jeweil� nur durch einen. Bevollmächtigten am 

. ( . � -

Verfahren teilnahmeberech�igt. 

FOr den § 36 c, Abs. 3 wird ein niedriger Prozentsatz, vorgeschlagen, , �. " ,  

weil nur durch einen niedrigen Prozentsatz eine ,�.chte . .demokratische 
�, I 11 " ' . . ,  . , 

Meinu�gsrepr�sentanz im �erfahren erreicht werden kann. 

Es wird daher angeregt, yon .] % der Personen im ßinne des § 36 � 
. ;  

Abs. ," auszugehen.- Da die von einem umweltrelevanten Verfahren be-
troff�e,!1,en polirtischen, Bez,irke ein�e. unter,schiedliche .. Größe aufweisen t 

wird auch, weil der im Gesetz .genannte Pr.ozentsatz fOr alle poli-O e . '::, _ � '. ' .  ,�, ' . '; • • :... ' .  . �. 

tischen. Bezirke �leichermaßen gilt, eine jeweils unterschiedliche 
Zahi a� Unterstiltzungerklä�ungen vermehrte Rechte i� V�rfa�ren be-. . . 

wirken. �achdem § 36 c Abs. 3 es fOr zulässig erklärt�, da�!n �in
zeinen Verwaltungsvorschriften eine niedrigere Zahl von Unter
stiltzungserklärungen vorgesehen werden kann, könnte auch im AVG von 
der jeweils geringsten Zahl an Wahlberechtigten (bezogen a'uf . den 
jeweils kleinsten palitischen Bezirk) ausgegangeri�werden. 

, , 
Gemäß § 36 c Abs. 3 genießt unter der Voraussetzung einer aus-
reiahenden Unterstiltzung mit Stellungnahmen eine Personengruppe 
"Parteisteilung im Rahmen der eingebrachten Stellungnahme": 'Welche 
Pa�teirechte damit verbunden sind, läßt �ich auf Grund des vor-

. I ' � � '  , . ' . . . i .  ' . .. ,", � I . 

liegende� Gesetzesentwurfes nicht�in�e�tig klären. 

Es wird daher vorgeschlagen, entweder diesen Gruppie
.
rungen ,alle 

Parteirechte in unbeschränktem Ausmaß zuzusprechen oder im § 36 c 
Abs. 3 �ie We�dung "als Partei " dUf.9h, jene, ;. "als Be,teiligte" zu er
setzen .• 

j.: 

Zu § 55 B ff (Ve�fahrenskonzentration) :  

Eine �usammenfassung (Konzentration) von mehreren BOrgerbe� 
teiligungsverfahren und Ermittlungsverfahren Lst im Hinblick auf das 
Interesse an zweckmäßigen, raschen, einfachen und kostens�arenden 
Verwa'Ü� u

'
ngsverfahren an sich die optimale Lösungsvariante. Um diesen 
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Konzentrationseffekt zu erhalten, könnte durch § 5 5  d die Ermäch
tigung der anderen Bewilligungsbehörden, die (von der verfahrens
leitenden Behörde durchgefGhrten) Ermittlungen allentalls zu er
gänzen oder neu durchzufGhren, weiter eingeschränkt werden. Denkbar 
wäre, daß eine Verfahrensergänzung nicht vorgenommen werden darf, 
wenn die Bewilligungsbehörden ihrer Mitwirkungspflicht am Verfahren 
gemäß § 55 c Abs. 1 nicht nachgekommen sind. 

Nachdem, gerade aus GrGnden der Verfahrenskonzentration, pro Pro
jekt (auch bei mehreren erforderlichen Bewilligungen) nur ein 
BGrgerbeteiligungsverfahren vorzusehen und durchzuführen ist, müßte, 
um die durch dieses Gesetzespaket angestrebte größtmögliche Akzep
tanz in der Bevölkerung bei umweltrelevanten Verfahren zu erhalten, 
dafür vorgesorgt werden, daß bei wesentlichen Änderungen eines in 
Aussicht genommenen Projektes ein neuerliches Bürgerbeteiligungsver
fahren durchgefGhrt wird. Dieses neuerliche Bürgerbeteiligungsver
fahren scheint durch den bisherigen Gesetzeswortlaut der §§ 36 a ff 
und 55 a ff AVG nicht gedeckt zu sein. 

Wien, am 24. September 1985 
FGr den Bundesminister: 

Dr. RONOVSKY 
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